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Studienvorbereitende Ausbildung (SVA) an der Musikschule Herrenberg 
 
 
Die Musikschule Herrenberg fördert motivierte und begabte Jugendliche mit der 
SVA zielgerichtet für ein eventuelles Musikstudium. 
 

Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler der SVA in der Lage sind, die 
geforderten Kriterien einer Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule zu 
erfüllen. 
 
 
Zugangsvoraussetzungen 

 Mindestalter 14 Jahre 
 

 zum Zeitpunkt des Aufnahmeantrags Schülerin oder Schüler der Musikschule 
Herrenberg, alternativ Stipendiat bzw. SVA-Schüler einer anderen VdM-Musikschule 

 

 zum Zeitpunkt des Aufnahmeantrags Belegung mindestens E45 
 

 Einreichung des vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrags bis 30. Juni 2025 an 
musikschule@herrenberg.de  

 

 Bestehen der Aufnahmeprüfung 
 
 
Leistungen in der SVA 

a) entgeltpflichtig 
 wöchentlich 45 min Hauptfachunterricht entsprechend der geltenden 

Entgeltordnung 
 

b) entgeltfrei 
 zusätzlich wöchentlich 30 min Hauptfachunterricht 

 

 30 min wöchentlich Unterricht im Zweitinstrument 
 

 Teilnahme am Theorieunterricht 
 

 Teilnahme an Ensembles der Musikschule Herrenberg 
 

 Korrepetition bei Musikschul-Konzerten und -Vorspielen 
 
 
Förderdauer 
Die Förderung beginnt zum Schuljahresbeginn, und kann durch eine erfolgreiche Teilnahme 
an einer erneuten Prüfung um ein Jahr verlängert werden. Die maximale Förderdauer 
beträgt fünf Jahre. 
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Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler der SVA 

 Hauptfachunterricht wöchentlich 75 min 
 

 verpflichtendes Nebenfach/Zweitfach wöchentlich 30 min 
 

 verpflichtende Teilnahme am Theorieunterricht an der Musikschule Herrenberg 
(bzw. vergleichbarer Angebote nach Rücksprache mit der Schulleitung), 
idealerweise wöchentlich 
 

 verpflichtende Teilnahme an Ensembles der Musikschule Herrenberg, idealerweise 
wöchentlich. Ist kein geeignetes Angebot an der Musikschule Herrenberg 
vorhanden, können externe Angebote, wie z. B. an einer allgemeinbildenden Schule, 
nach Rücksprache mit der Schulleitung angerechnet werden. 
 

 regelmäßige Teilnahme mit dem Hauptfach an Konzerten und Vorspielen der 
Musikschule Herrenberg, mindestens zweimal pro Schuljahr 
 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Wettbewerben (z.B. Jugend musiziert) 
 

 Führen des Studienbuches 

 

 jährliche Leistungsüberprüfung 
 
 
Aufnahmeprüfung 16. Juli 2025 

 ca. 15 minütiges Vorspiel mit mindestens zwei unterschiedlichen Werken in Hinsicht 
Stilistik, Epoche oder Charakter. Im Anschluss ca. 15minütiges Gespräch mit der 
Kommission über die persönliche Motivation, die vorgetragenen Werke und 
allgemeine musikalische Themen. 

 

 Die Kommission besteht aus mindestens vier Mitgliedern, darunter die Schulleitung. 
 
 
 
 
 
 
 


